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Funktionsweise des Emissionshandels 
Mögliche Auswirkungen auf den Agrar- und Ernährungsbereich
Am 1. Januar 2005 startete das
EU-Emissionshandelssystem als
Konsequenz der umweltpolitischen
Entwicklung der letzten Dekade.
Ziel ist es, die Treibhausgas-
emissionen (THG) der EU bis 2012
um 8% zu senken. Für die vom
Emissionshandel betroffenen Anla-
genbetreiber ist dies mit finanziel-
len Mehrbelastungen verbunden,
die aber im Vergleich zu anderen
möglichen Instrumenten zur Sen-
kung von THG geringere Kosten
verursachen. Neben den anfallen-
den Mehrkosten kann der Emissi-
onshandel unter bestimmten Rah-
menbedingungen aber auch neue
wirtschaftliche Chancen eröffnen,
die am Beispiel der Agrar- und Le-
bensmittelindustrie aufgezeigt wer-
den.
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Grundstein der internationalen Klimapo-
litik ist die Klimarahmenkonvention

aus dem Jahr 1992. Sie enthält im Wesentli-
chen eine allgemeine Verständigung über die
Zielsetzung des Klimaschutzes - den welt-
weiten Klimawandel zu verlangsamen und
dessen Folgen zu mindern [1]. 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Erarbeitung eines konkreten Instrumen-
tariums zur Zielerreichung erfolgte auf dem
Weltklimagipfel von Kyoto im Jahr 1997,
der mit der Verabschiedung des Kyoto-Pro-
tokolls (KP) endete. Darin verpflichteten
sich die beteiligten Industrieländer, ihre
jährlichen Emissionen an Treibhausgasen
(THG) bis zum Jahr 2012 um 5%, bezogen
auf ihre historischen Emissionen des Basis-
jahres 1990, zu begrenzen. Die Umsetzung
des KP wurde aber an die Bedingung ge-
knüpft, dass dieses von mindestens 55 Ver-
tragsstaaten ratifiziert wird, unter denen sich
so viel Industrieländer befinden, dass diese
kumuliert mindestens 55% der weltweiten
THG-Emissionen von 1990 verantworten
[2]. Mit der vor kurzem erfolgten Ratifikati-
on durch Russland sind diese Bedingungen
nun erfüllt, so dass das KP in Kraft treten
wird.

Emissionshandel

Der Emissionshandel ermöglicht einem de-
finierten Teilnehmerkreis staatlich auferleg-
te Reduktionsvorgaben kosteneffizient
durchzuführen. Die Idee ist, dass THG-
Emissionen limitiert werden und Rechte zur
Produktion von THG unter den Verursachern
frei gehandelt werden können. Dieses Prin-
zip stellt jeden Emittenten vor die Wahl, wel-
che Option für ihn kostenminimierend ist. Er
kann Investitionen zur Vermeidung von
THG-Emissionen an eigenen Anlagen
durchführen, wenn seine spezifischen Ver-
meidungskosten unterhalb des Marktpreises
für Emissionsrechte liegen. Verkauft er dann
überschüssige Emissionsrechte an ein zur
Reduktion verpflichtetes Unternehmen, des-
sen spezifische Vermeidungskosten ober-
halb des Marktpreises liegen, resultiert dar-
aus für beide ein wirtschaftlicher Vorteil. Im
Gegensatz zu anderen klimapolitischen In-
strumenten wie beispielsweise Steuern oder
Abgaben werden durch das Instrument des
Emissionshandels gesamtwirtschaftliche
Vorteile generiert [3]. 

Das EU-Emissionshandelssystem

Aufgrund der jahrelangen Ungewissheit
über das Zustandekommen des KP entschied
sich die EU zur Einführung eines THG-Han-
delssystems, um ihre in Kyoto zugesicherte
Reduktionsverpflichtung von 8% bis zum
Jahr 2012 einzulösen. Dieses System ist bis
2012 in zwei Verpflichtungsperioden mit un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen unter-
teilt. In der ersten Verpflichtungsperiode
(2005 bis 2007) wird zunächst nur das THG
CO2 gehandelt und der Teilnehmerkreis be-
schränkt sich auf energieintensive Anlagen
der Energiewirtschaft und Industrie. In der
zweiten Verpflichtungsperiode (2008 bis
2012) kann sowohl der Umfang der THG als
auch der Teilnehmerkreis erweitert werden
[4]. Innerhalb der europäischen Mitglieds-
staaten wird die gemeinschaftliche Redukti-
onsverpflichtung nach einem bestimmten
Schlüssel verteilt. Er richtet sich nach län-
derspezifischen Emissionsvolumen und
berücksichtigt zudem wirtschaftliche sowie
strukturelle Unterschiede der einzelnen
Volkswirtschaften. So müssen zum Beispiel
Länder wie Luxemburg und Deutschland ihr
THG-Emissionsniveau bis 2012 um 28% be-
ziehungsweise 21% im Vergleich zum Basis-
jahr 1990 senken, während Griechenland
seine THG-Emissionen um 25% und Portu-
gal um 27% erhöhen darf. Ausgehend von
dieser Lastenverteilung ergibt sich für jedes
Land eine Obergrenze an Emissionen, die es
in einer Periode emittieren darf. Im so ge-
nannten nationalen Allokationsplan legt je-
der Staat fest, wie hoch seine Obergrenze ist
und wie er seine Rechte zur Emission von
THG auf die betroffenen Anlagen verteilt.
Diese Rechte werden dann kostenlos an die
Anlagenbetreiber ausgegeben, wobei ein
Emissionsrecht den Ausstoß von genau einer
Tonne CO2 erlaubt. Diese sind innerhalb der
EU frei handelbar.
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Projektbezogene Mechanismen

Neben dem Handel enthält das EU-System
noch zwei projektbezogene Instrumente, die
im KP verankert sind: Joint Implementation
(JI) und den Clean Development Mechanism
(CDM). Diese ermöglichen den Marktteil-
nehmern Emissionsminderungsprojekte
auch außerhalb der EU durchzuführen und
sich die daraus resultierenden Einsparungen
als zusätzliche Emissionsrechte anrechnen
zu lassen. Die wesentlichen Unterschiede
zwischen den beiden Instrumenten JI und
CDM liegen in der Zielgruppe und dem Pro-
jektaufwand. JI bezieht sich ausschließlich
auf Projekte, die zwischen zwei Industrie-
staaten abgewickelt werden, wogegen der
CDM für Projekte zwischen einem Indus-
trie- und einem Entwicklungsland vorge-
schrieben ist. Im Gegensatz zu CDM ist der
Projektaufwand, der zu zusätzlichen Emissi-
onsrechten führt, bei JI vergleichsweise ge-
ring. Das liegt daran, dass die Industriestaa-
ten mit Reduktionsverpflichtungen belegt
sind und ein Transfer von Emissionsrechten
automatisch zu einer Veränderung der staat-
lichen Emissionsobergrenze führt. Der In-
dustriestaat, in dem die Vermeidungstätig-
keit durchgeführt wird, hat also ein erhebli-
ches Interesse daran, nur die effektiv
erzielten Emissionsminderungen anzuer-
kennen und in Form von Emissionsrechten
zu transferieren. Im einfachsten Fall wird die
Höhe der Emissionsrechte einfach zwischen
den Projektpartnern ausgehandelt. Entwick-
lungsländer, die nach dem KP keine Reduk-
tionsverpflichtung eingegangen sind und da-
mit auch keine Emissionsobergrenze besit-
zen, könnten dagegen ein Interesse daran
haben, mehr Emissionsrechte auszustellen,
als durch eine Vermeidungstätigkeit effektiv
entstanden sind. Dies würde ihre Attrakti-
vität für potentielle Investoren deutlich er-
höhen. Da diese Vorgehensweise dem Kli-
maschutzziel nicht dient, ist der Projektzy-
klus des CDM erheblich aufwendiger als bei
vergleichbaren JI-Projekten. CDM-Projekte
müssen einer eingehenden Prüfung durch
darauf spezialisierte Institutionen sowie der
Öffentlichkeit unterzogen werden. Dies hat
zur Folge, dass der zeitliche Aufwand und
die Transaktionskosten deutlich steigen.
Dieser Sachverhalt kann aber unter Umstän-
den durch die im Allgemeinen höheren Ver-
meidungspotenziale sowie die geringeren
Vermeidungskosten solcher Projekte wieder
ausgeglichen werden [5].

Emissionshandel in der Agrar- 
und Nahrungsmittelindustrie

Da zu Beginn der ersten Verpflichtungsperi-
ode nur Anlagen mit einer Wärmeleistung
>20MW in den EU-Emissionshandel einbe-
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zogen werden [4], sind zunächst nur Teile der
Nahrungsmittelindustrie betroffen. In
Deutschland gilt dies vor allem für Anlagen
aus den Bereichen der Bier-, Milch- und
Zuckerproduktion [6]. Für die Anlagenbe-
treiber bedeutet dies, dass sie ihre Emissio-
nen in einer Größenordnung von voraus-
sichtlich 2,91% bis 2008 senken müssen [7].
In Abhängigkeit von den individuellen
Grenzvermeidungskosten und dem zukünf-
tigen Marktpreis von Emissionsrechten kann
dies neben dem zusätzlichen administrativen
Aufwand zu zum Teil erheblichen Zusatz-
kosten führen. Ob diese letztlich Auswirkun-
gen auf die Preisgestaltung innerhalb der
Nahrungsmittelindustrie haben, ist zurzeit
noch nicht absehbar. Die tatsächlichen Zu-
teilungsmengen an Emissionsrechten für die
einzelnen Unternehmen waren bis Redakti-
onsschluss nicht bekannt. Der Agrarsektor
dagegen ist zunächst vom Emissionshandel
ausgeklammert [4], könnte aber in der zwei-
ten Verpflichtungsperiode mit einbezogen
werden. In welchem Umfang dies geschieht
und welche Konsequenzen sich daraus erge-
ben würden, ist zurzeit völlig unklar. Denk-
bar wäre aber eine Teillösung, bei der bei-
spielsweise Biogasanlagen mit berücksich-
tigt werden. Diese produzieren Energie aus
Biomasse und setzen somit nur Emissionen
frei, die bei der Biomasseproduktion gleich
wieder gebunden werden. Beim Einsatz von
Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen werden
zusätzliche Emissionen vermieden, die sonst
bei der direkten Ausbringung auf dem Acker
entstanden wären. Interessant daran ist, dass
es sich dabei unter anderem um Methan-
emissionen handelt, deren Treibhausgaspo-
tenzial 21-mal höher ist als das von CO2. Für
jede Tonne Methan, die vermieden wird,
könnten 21 Emissionsrechte erlangt werden.
Eigene Berechnungen haben ergeben, dass
durch diese Einbeziehung von Biogasanla-
gen in den Emissionshandel je nach Anla-
genkonzeption und eingesetzten Substraten
zum Teil erhebliche Zusatzerlöse erzielt wer-
den können. Problematisch dabei ist aber,
dass dies im Zusammenhang mit dem Er-
neuerbare Energien Gesetz (EEG) zu einer
Doppelförderung führen würde. Außerdem
wären die Erlöse aus dem Emissionshandel
nicht ausreichend, um einen kompletten
Wegfall der Förderung durch das EEG zu
kompensieren. Denkbar wäre aber eine
schrittweise Substitution der im EEG festge-
legten Vergütungssätze durch Erlöse aus
dem Emissionshandel. Dazu sind jedoch
weitergehende Untersuchungen zur Emissi-
onsbilanzierung von Biogasanlagen nötig.

Fazit

Der Emissionshandel bietet die Möglichkeit
ein vereinbartes THG-Minderungsziel kos-
teneffizient zu erreichen. Inwiefern die in
der Theorie erzielbaren Wohlfahrtsgewinne
in der Praxis tatsächlich erreicht werden
können, bleibt abzuwarten. Für die Nah-
rungsmittelindustrie entstehen aus dem
Emissionshandel zunächst nur Zusatzkos-
ten, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach
geringer ausfallen werden, als dies bei ande-
ren umweltpolitischen Instrumenten der Fall
wäre. Für den Agrarsektor bietet der Emissi-
onshandel dagegen deutliche Chancen für
Zusatzerlöse, deren Umsetzbarkeit und Po-
tenziale aber noch durch weitere wissen-
schaftliche Arbeiten untersucht werden müs-
sen. 
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